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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, 

Bodenschutz, vom 27.04.2021 bezüglich der 12. Änderung des Bebauungsplanes 

„Nord-West“ im Ortsteil Darfeld 

  

Anlage IV zur SV X/155 

 
Die grundsätzlich geäußerten Bedenken gegen die mit der Planung verbundene 
Inanspruchnahme von Böden durch Überbauung werden zurückgewiesen.  
 
Bei dem Plangebiet der 12. Änderung handelt es sich um einen seit dem Jahre 2001 
rechtswirksamen Bebauungsplan, dessen Umsetzung in dem vorliegenden Teilbereich bisher 
lediglich an mangelnder Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer scheiterte. Im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens wurden die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen durch die 
Gemeinde Rosendahl bereits gesichert.   
 
Nachdem nunmehr die Bereitschaft der Eigentümer zur Bereitstellung der Flächen vorliegt, 
sollen diese nun auch einer Bebauung zugeführt werden, um den dringenden Bedarf nach 
Baugrundstücken in Darfeld zu decken.  
 
Mit der vorliegenden Planänderung erfolgt von daher lediglich eine Anpassung des 
bestehenden Planungsrechts an die aktuelle Nachfragesituation und keine grundsätzlich neue 
Inanspruchnahme von Böden. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Flächen im Bereich 
der 12. Änderung durch die Realisierung des nördlichen Teils des Bebauungsplanes räumlich 
bereits dem Siedlungsbereich zuzuordnen sind. Insofern erübrigt sich die Prüfung von 
alternativen Flächen im Rahmen dieser Planänderung.  
 
Die Anregung, im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen eine grundbuchliche Sicherung von 
gleichwertigen Böden vorzunehmen, wird dahingehend berücksichtigt, dass als 
Kompensationsmaßnahmen für die im Rahmen der 12. Änderung des Bebauungsplans 
vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft, die Umwandlung einer Ackerfläche in eine 
Obstbauwiese vorgesehen ist. Mit der damit verbundenen Nutzungsextensivierung ist 
langfristig eine Aufwertung der Bodenfunktionen auf den betroffenen Flächen verbunden. 
 
Den Anregungen wird im Hinblick auf die Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes 
im Rahmen der Kompensationsmaßnahmen in Teilen gefolgt. 


